
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen 
 
I. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
§ 1 Grundlegende Bestimmungen 
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für Verträge, die Sie mit uns als Anbieter über 

die Internetseite schließen. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen 
verwendeter eigener Bedingungen widersprochen. 

(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit handelt. 

 
§ 2 Zustandekommen des Vertrages 
(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren. 
(2) Bereits mit dem Einstellen des jeweiligen Produkts auf unserer Internetseite unterbreiten wir Ihnen ein verbindliches 

Angebot zum Abschluss eines Vertrages über das Online-Warenkorbsystem zu den in der Artikelbeschreibung 
angegebenen Bedingungen. 

(3) Der Vertrag kommt über das Online-Warenkorbsystem wie folgt zustande: 
Die zum Kauf beabsichtigten Waren werden im "Warenkorb" abgelegt. Über die entsprechende Schaltfläche in der 
Navigationsleiste können Sie den "Warenkorb" aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen. 
Die Bestelldaten, sowie die Kosten einschließlich Fracht werden Ihnen entsprechend angezeigt. 
Mit der Anerkennung unserer AGB und der Einverständniserklärung zum Verzicht auf die Widerrufspflicht wird der 
Button „Kaufen“ freigeschaltet. 

(4) Mit dem Absenden der Bestellung über die entsprechende Schaltfläche "Jetzt kaufen" erklären Sie 
rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes, wodurch der Vertrag zustande kommt. 

(5) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erforderlichen 
Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei 
uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere 
nicht durch SPAM-Filter verhindert wird. 

 
§3 Zahlungsbedingungen 
(1) Die Zahlung hat ohne Skontoabzug in der Weise zu erfolgen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen 

können. Der Käufer darf nur mit unbestrittenen oder mit rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen; 
Zurückbehaltungsrechte stehen ihm nur zu, soweit sie auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. 

(2) Bei Zielüberschreitungen werden Zinsen in Höhe von 3% r) über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen 
Bundesbank berechnet. 

(3) Soweit infolge nachträglich eingetretener Umstände, aus denen sich eine wesentliche Vermögensverschlechterung 
ergibt, unser Zahlungsanspruch gefährdet ist, sind wir berechtigt, ihn - unabhängig von der Laufzeit 
zahlungshalber entgegengenommener Wechsel - fällig zu stellen. 

(4) Gerät der Käufer in Zahlungsrückstand, der auf eine Gefährdung unserer Forderung hindeutet, so sind wir 
berechtigt, die Weiterverarbeitung der gelieferten Ware zu untersagen, die Ware zurückzunehmen, gegebenenfalls 
den Betrieb des Käufers zu betreten und die Ware wegzunehmen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. 

(5)  In den Fällen der Nummern 3 und 4 können wir die Einziehungsermächtigung (A V 7) widerrufen und für noch 
ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen verlangen. 

(6) Die in Nummern 3 bis 5 genannten Rechtsfolgen kann der Käufer durch Sicherheitsleistung in Höhe unseres 
gefährdeten Zahlungsanspruchs abwenden.  

(7) Die gesetzlichen Vorschriften über den Zahlungsverzug bleiben unberührt. 
(8)  Der Mindestauftragswert beträgt EUR 50,-. 
(9) lm Hinblick auf im Voraus vereinbarte Entgeltminderungen (gem. § 14 Abs.4Satzl Nr. 7 USIG) verweisen wir auf die 

aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. 
 
§ 4 Eigentumsvorbehalt 
(1) Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, die uns 

im Rahmen der Geschäftsbeziehung zustehen. Dies gilt auch für künftige und bedingte Forderungen, z. B. aus 
Umkehrwechseln. 

(2) Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu 
verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltswar6 im Sinne der Nummer 1. 

(3) Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns 
das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungs-
wert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, 
so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentums- bzw. Anwartschaftsrechte an dem neuen 
Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware, im Falle der Verarbeitung im 
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Verwendeten Waren, und 
verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Nummer 1. 

(4) Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen 
Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, weiterveräußern, vorausgesetzt, dass er sich das 
Eigentum vorbehält und die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Nummern 5 und 6 auf uns 
übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Als Weiterveräußerung im 
Sinne des Abschn. A V gilt auch die Verwendung der Vorbehaltsware zur Erfüllung von Werk- und 
Werklieferungsverträgen. 



(5) Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns 
abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware im Sinne der Nummer 1. 

(6) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen Waren weiterveräußert, so wird uns die Forderung 
aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der 
anderen Waren abgetreten. Bei der Weiterveräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß 
Nummer 3 haben, wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil der Forderung abgetreten. 

(7) Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, es sei denn, wir widerrufen die 
Einziehungsermächtigung in den in Klausel A ll 3 und 4 genannten Fällen. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, 
seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht selber tun - und uns die zur 
Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. Zur Abtretung der Forderungen ist der Käufer in 
keinem Fall befugt; dies gilt auch für alle Arlen von Factoring-Geschäften, die dem Käufer auch nicht aufgrund 
unserer Einziehungsermächtigung gestattet sind.  

(8) Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich 
benachrichtigen. 

(9) Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10%, so 
sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 
 

§ 5 Ausführung der Lieferung  
(1) Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller 

Einzelheiten des Auftrages; entsprechendes gilt für Liefertermine. 
(2) Wenn der Käufer vertragliche Pflichten - auch Mitwirkungs- oder Nebenpflichten- , wie Eröffnung eines Akkreditives, 

Beibringung in- oder ausländischer Bescheinigungen, Leistung einer Vorauszahlung oder ähnliches, nicht 
rechtzeitig erfüllt, sind wir berechtigt, unsere Lieferfristen und -termine – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug 
des Käufers - entsprechend den Bedürfnissen unseres Produktionsablaufes angemessen hinauszuschieben. 

(3) Für die Einhaltung der Lieferfristen und -termine ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk maßgebend. Wenn die 
Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann, gelten die Lieferfristen und -termine mit 
Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten. 
 

§ 6 Maß, Gewicht, Güte 
(1) Abweichungen von Maß, Gewicht und Güte sind nach DIN oder der geltenden Übung zulässig. Die Gewichte 

werden auf unseren geeichten Waagen festgestellt und sind tür die Fakturierung maßgebend. Sofern nicht 
üblicherweise eine Einzelverwiegung erfolgt, gilt jeweils das Gesamtgewicht der Sendung. Unterschiede 
gegenüber den rechnerischen Einzelgewichten werden verhältnismäßig auf diese verteilt. 

 
§7 Versand, Verpackung und Gefahrenübergang  
(1) Wir bestimmen den Spediteur oder Frachtführer. 
(2) Wird die Verladung oder Beförderung der Ware aus einem Grunde, den der Käu{er zu vertreten hat, verzögert, so 

sind wir berechtigt, auf Kosten und Gefahr des Käufers die Ware nach billigem Ermessen einzulagern, alle zur 
Erhaltung der Ware für geeignet erachteten Maßnahmen zu treffen und die Ware als geliefert in Rechnung zu 
stellen. Dasselbe gilt, wenn versandbereit gemeldete Ware nicht innerhalb von vier Tagen abgerufen wird. Die 
gesetzlichen Vorschriften über den Annahmeverzug bleiben unberührt. 

(3) Soweit handelsüblich, liefern wir die Ware verpackt und gegen Rost geschützt; Verpackung, Schutz- und 
Transporthilfsmittel werden nicht zurückgenommen. Ausnahme Euro-Paletten werden im Tausch geliefert. 

(4) Bei Transportschäden hat der Käufer unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme bei den zuständigen Stellen zu 
veranlassen. 

 
§ 8 Gewährleistung 
(1) Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge nehmen wir mangelhafte Ware zurück und liefern an ihrer Stelle 

Ersatz; stattdessen sind wir berechtigt, nachzubessern. Nur wenn wir diesen Pflichten nicht nachkommen, stehen 
dem Käufer die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. 
In Fällen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften haften wir auf Schadensersatz nur insoweit, als die Zusicherung 
den Zweck verfolgte, den Käufer gerade gegen die eingetretenen Schäden abzusichern. 

(2) Der Käufer hat uns unverzüglich Gelegenheit zu geben, uns von dem Mangel zu überzeugen, insbesondere auf 
Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon zur Verfügung zu stellen. 

(3) Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme ist die Rüge von Mängeln, die bei dieser Abnahme festgestellt 
werden können, ausgeschlossen. 
 

§9 Allgemeine Haftbegrenzung 
(1) Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist, haften wir auf Schadensersatz wegen Verletzung 

vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen 
Vertreter oder leitenden Angestellten, sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir - außer in den Fällen des Vorsatzes oder der 
groben Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten - nur für den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden. Von dieser Regelung bleiben Ansprüche wegen Personenschäden oder Schäden an 
privatgenutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt. 

 
§ 10 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand 
(1) Es gilt deutsches Recht.  
(2) Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden Geschäftsbeziehungen sowie Gerichtsstand ist 

unser Sitz.  
(3) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung. 

 


